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Das „Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbilds von Beam
tinnen und Beamten“ reagiert auf Forderungen der Recht
sprechung nach hinreichenden Ermächtigungsgrundlagen, das 
äußere Auftreten der Beamtinnen und Beamten zu reglementie
ren. Unter dem Schirm der auf den ersten Blick eher peripheren 
Fragen von Körperschmuck und Tätowierungen wurden jedoch 
– von der politischen Öffentlichkeit kaum beachtet – zugleich 
Ermächtigungen in BBG und BeamtStG geschaffen, auch per
sönliche religiöse Symbolik der Beamtinnen und Beamten dienst
lichen Restriktionen zu unterwerfen. Die Neuregelung sieht sich 
grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Zweifeln ausgesetzt, 
die sich allenfalls durch sehr restriktive Auslegung notdürftig 
beheben lassen.

I. Erscheinungsbild und öffentlicher Dienst im 
Demokratisierungsprozess

Der Öffentliche Dienst ist – obgleich mit einer gewissen Retar-
dierung – immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Zwar üben 
die sehr verschiedenen Berufe im Öffentlichen Dienst auf ver-
schiedene Milieus (legitimerweise) unterschiedliche Anzie-
hungskraft aus, was sich dann auch in der Zusammensetzung 
der Berufsgruppen niederschlägt. Beispielsweise „alternative“ 
Lebensentwürfe dürften wohl unter Berufssoldaten schwächer 
repräsentiert sein als in Erziehungsberufen; das Studium der 
Rechtswissenschaften verlangt eine Disziplin und distanzierte 
Strukturierung des Denkens, die eher einen staatstragenden 
Habitus befördert, der nicht für alle gleichermaßen attraktiv ist. 
Ungeachtet dessen haben gesellschaftliche Liberalisierungs- 
und Pluralisierungsprozesse immer auch Auswirkungen auf 
das personale Substrat des öffentlichen Dienstes. Dieser wird 
in vielerlei Hinsicht „bunter“, nicht zuletzt biografisch, habi-
tuell und religiös-weltanschaulich. Dies führt dann – wie allge-
mein 1 – auch häufiger zu Konflikten um das äußere Erschei-
nungsbild, in denen oftmals tradierte – nicht zwingend immer 
auch selbstkritisch hinterfragte – Erwartungen an eine be-
stimmte Ikonografie des Staates einerseits und allgemeine wie 
besondere Persönlichkeitsrechte 2 der Bediensteten andererseits 
in Ausgleich zu bringen sind. 3

1. Pluralisierung und Vergesetzlichung

In einer pluralistischen Gesellschaft, die sich zunehmend weni-
ger auf kulturelle Kohärenz verlassen kann, ist es vor allem das 
allgemeine Gesetz, das die basalen Bedingungen des Mit-
einanders definiert. 4 Die immer weiter ausdifferenzierte Recht-
sprechung des BVerfG zur Grundrechtswesentlichkeit 5 und der 
hieran anschließenden Nachverdichtung des Vorbehalts des 
Gesetzes sind insoweit nicht nur einer gewachsenen Sensibilität 
für die rechtsstaatliche Orientierungssicherheit und Kontrol-
lierbarkeit geschuldet. Sie sind in ihrer demokratischen Kom-
ponente von Anfang an auch eine Antwort auf Konflikte einer 
sich liberalisierenden und pluralisierenden Gesellschaft gewe-
sen, die vermeintliche Selbstverständlichkeiten zunehmend in 

Frage gestellt hat. Die Grundrechte – nicht zuletzt die allgemei-
ne Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) mit ihrer basislibera-
len Ordnungsidee 6 – haben insoweit auch vor dem Beamten-
recht nicht halt gemacht. 7 In einer pluralistischen Gesellschaft 
bedeutet Liberalisierung eben nicht zwangsläufig Abbau von 
Regelungen, sondern markiert oftmals – im Gegenteil – gerade 
freiheitsinhärenten Regelungsbedarf. Der Vorbehalt des Geset-
zes und der darin liegende Verweis auf das öffentliche – unter 
legitimationsstützender Oppositionsbeteiligung 8 sichtbare – Ge-
setzgebungsverfahren erfüllt daher gerade auch grundrechts-
schützende Funktionen. 9

Das BVerfG verweist – im Ansatz zutreffend – auf die Funktion 
des Gesetzes, prinzipielle Freiheitskonflikte „in öffentlicher 
Debatte zu klären“ 10 und durch Gesetz zu regeln. 11 Kulturelle 
Identitätskonflikte werden auf nüchterne Fallentscheidung an-
hand abstrakt-genereller Maßstäbe demokratisch gesetzten 
Rechts heruntergebrochen. 12 Gerade aus diesem Grund ist es 
ein großes Verdienst der Rechtsprechung, in jüngster Zeit auch 
im Dienstrecht den Vorbehalt des Gesetzes gestärkt zu haben, 13 
der der besonderen demokratischen Verantwortung für die  
Personalsteuerung 14 angemessen Rechnung trägt. Der Durch-
griff der Dienstbehörden auf oftmals persönlichkeitsnahe Aus-
drucksformen von Individualität durch das gewählte Erschei-
nungsbild der Beamtinnen und Beamten wurde so rechtsstaatlich 
eingehegt, 15 aber eben auch an eine demokratische Diskurs-
verantwortung verwiesen, die – wie gerade das hier diskutierte 
Gesetz als negatives Beispiel zeigt – keine Selbstverständlich-
keit ist.
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